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Vorwort zur 10. Auflage

»Die Quintessenz des Wissens ist 
das Erlernte auch anzuwenden.«
Konfuzius

Im Verwaltungsrecht zeigt sich in besonderem Maße, dass abstraktes Lehrbuchwissen 
noch keinen Erfolg gewährleistet. In Prüfung und Praxis kommt es gleichermaßen dar-
auf an, die rechtlichen Vorgaben problem- und zielorientiert auf den Einzelfall anzuwen-
den. Das nunmehr bereits in 10. Auflage erscheinende Werk hat es sich deshalb zum 
Ziel gesetzt, die im Verwaltungsrecht erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten von 
vornherein fallbearbeitungsbezogen zu vermitteln. Dieses Konzept hat sich in den unter-
schiedlichsten Aus- und Fortbildungsveranstaltungen seit Jahrzehnten bewährt und ist 
beständig weiterentwickelt worden. Es ermöglicht schon für die ersten Prüfungen ein 
erfolgreiches Arbeiten und führt im weiteren Studium und in der Praxis zu Sicherheit 
und Gewandtheit.
Das Werk fasst mit dem Allgemeinen Verwaltungsrecht, dem Polizei- und Ordnungs-
recht und dem Verwaltungsrechtsschutz die Kerngebiete des Verwaltungsrechts kosten- 
und platzsparend in einem Band zusammen. Durch die Wissensvermittlung in Form 
von Frage und Antwort wird der Stoff in überschaubare Lernschritte aufgeteilt und eine 
Lernkontrolle ermöglicht. Zahlreiche Fälle mit Lösung bieten Gelegenheit zur Übung 
und Vertiefung und machen auf prüfungsrelevante Fallgestaltungen aufmerksam. Die 
für die praktische Arbeit notwendigen Fertigkeiten werden in Anwendungsproblemkrei-
sen behandelt, die sich eingehend mit der Problemstellung, dem Aufbau, der richtigen 
Gewichtung und der Durchführung der Prüfung bis hin zu Formulierungsvorschlägen 
beschäftigen. Neben dem Bundesrecht sind auch die Landesrechte von Berlin, Branden-
burg und Nordrhein-Westfalen durchgängig berücksichtigt.
Durch die Zerlegung in kleine Lernschritte, die anwendungsbezogene Anleitung und 
die Übungsmöglichkeiten hat sich das Buch auch in besonderer Weise als Lernunterlage 
im Fernstudium sowie in der Verwaltungsfortbildung bewährt.
Seit Erscheinen der Vorauflage sind Gesetzgebung und öffentliche Verwaltung vor viel-
fältige Herausforderungen gestellt worden. Zur anhaltenden Migration sind vor allem 
die Pandemie, der Krieg in Europa, die innere und äußere Sicherheitslage sowie die 
Klima- und die Energiewende hinzugekommen. Das hat tiefgreifende Veränderungen 
der fachgesetzlichen Grundlagen und einen erheblichen Aufbau der öffentlichen Ver-
waltung notwendig gemacht. Dabei wird die Besetzung der Stellen mit fachlich qualifi-
ziertem Personal, vor allem mit verwaltungsspezifischer Vorbildung, immer schwieriger. 
Neben einer praxisbezogenen Fortbildung gewinnt die Digitalisierung der öffentlichen 
Verwaltung dadurch immer größeres Gewicht. Auf der Grundlage des Onlinezugangsge-
setzes vom 14. August 2017 sind ein zentrales Bundesportal sowie ein zentrales Bürger-
konto als Zugang zu den elektronischen Verwaltungsleistungen von Bund und Ländern 
geschaffen worden. Auch das Ziel, Verwaltungsverfahren über den Online-Zugang so-
weit wie möglich elektronisch abwickeln zu können, ist vorangebracht worden. Mit 
dem Onlinezugangs-Änderungsgesetz vom 19. Juli 2024 sind Bund und Länder zu einer 
weiteren Verknüpfung ihrer Verwaltungsportale zu einem Portalverbund unter Einbezie-
hung der Gemeinden und Gemeindeverbände verpflichtet.
Angesichts dieser vielfältigen Veränderungen ist das Werk noch einmal durchgängig 
überarbeitet worden. Änderungen fachrechtlicher und allgemeiner Rechtsvorschriften 
waren ebenso zu berücksichtigen wie aktuelle Problemfälle und Rechtsprechung. In der 
Vorauflage sind die Literaturhinweise stark ausgeweitet worden mit dem Ziel, dem Buch 
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einen gesteigerten Nutzen als Praxishandbuch zu geben. Im Studium haben diese sich 
als sehr hilfreich für die in der Pandemie stark ausgeweiteten schriftlichen Ausarbeitun-
gen erwiesen. Die einschlägige verwaltungsrechtliche Literatur, insbesondere die Ausbil-
dungsliteratur, ist deshalb erneut sorgfältig eingearbeitet worden.
Ich wünsche allen, die dieses Buch nutzen, Erfolg in der Fallbearbeitung und bin für 
Rückmeldungen und Anregungen stets dankbar.

Niederkassel, im März 2025 Prof. a. D. Dr. Raimund Brühl
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Zum Autor

Prof. a. D. Dr. iur. Raimund Brühl war nach wissenschaftlichen Tätigkeiten an den 
Universitäten Bonn und Bayreuth und Praxiserfahrungen in der Kommunal- und Bun-
desverwaltung ab 1982 Hochschullehrer an der Hochschule des Bundes für öffentliche 
Verwaltung. Seinen Einsatz im Fernstudiengang des Fachbereichs Allgemeine Innere 
Verwaltung sowie im Masterstudiengang „Master of Public Administration“ der Hoch-
schule des Bundes hat er fortgeführt. Daneben hat er ein berufsbegleitendes Fernstu-
dium zur Verwaltungsfachwirtin/zum Verwaltungsfachwirt mit aufgebaut und lange 
Jahre die Veranstaltungen im Verfassungsrecht und Verwaltungsrecht durchgeführt. 
Seine Lehr- und Prüferfahrung hat er in zahlreichen Veröffentlichungen weitergegeben, 
die sich durch einen konsequenten Fallbearbeitungsbezug auszeichnen.
Als ständiger Gastdozent der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung hat er rund 
25 Jahre lang die wissenschaftlichen Lehrgänge zum Aufstieg in den höheren Dienst 
mitgestaltet und durchgeführt. Seit Einführung des Masters engagiert er sich dort in 
der Quereinsteigerfortbildung. Ausgeweitet hat er seine allgemeinen und fachbezogenen 
Inhouse-Schulungen.
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ASOG Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz
AsylG Asylgesetz
AufenthG Aufenthaltsgesetz
Aufl. Auflage
AuslRZV Ausländerrechtszuständigkeitsverordnung
Az Aktenzeichen
AZG Allgemeines Zuständigkeitsgesetz

BAföG Bundesausbildungsförderungsgesetz
BAG Bundesarbeitsgericht
BAnz AT Amtlicher Teil des Bundesanzeigers
BauGB Baugesetzbuch
BauO (Landes-)Bauordnung
BauR Baurecht (Zeitschrift)
Bay Bayern; Bayerische(s)
BayRS Bayerische Rechtssammlung
BayVBl. Bayerische Verwaltungsblätter (Zeitschrift)
BayVerfGH Bayerischer Verfassungsgerichtshof
BayVGH Bayerischer Verwaltungsgerichtshof
BBesG Bundesbesoldungsgesetz
Bbg Brandenburg; Brandenburgische(s)
BBG Bundesbeamtengesetz
BbgAbfBodG Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz
BbgBO Brandenburgische Bauordnung
BbgGastG Brandenburgisches Gaststättengesetz
BbgKostO Brandenburgische Kostenordnung
BbgKVerf Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
BbgPolG Brandenburgisches Polizeigesetz
BbgStrG Brandenburgisches Straßengesetz
BbgVwGG Brandenburgisches Verwaltungsgerichtsgesetz
BBodSchG Bundes-Bodenschutzgesetz
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BBodSchV Bundes-Bodenschutz- und Altlastverordnung
BDG Bundesdisziplinargesetz
BDSG Bundesdatenschutzgesetz
beA besonderes elektronisches Anwaltspostfach
BeamtStG Beamtenstatusgesetz
BeamtVG Beamtenversorgungsgesetz
ber. berichtigt
Berl, Bln Berlin; Berliner
BerlStrG Berliner Straßengesetz
BezAufgZustV Verordnung über die Zuständigkeit für einzelne Bezirksaufgaben
BezVwG Bezirksverwaltungsgesetz
BFH Bundesfinanzhof
BGB Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl. Bundesgesetzblatt
BGebG Bundesgebührengesetz
BGH Bundesgerichtshof
BGHSt Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen
BGHZ Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
BHO Bundeshaushaltsordnung
BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz
BKAG Bundeskriminalamtgesetz
BLV Bundeslaufbahnverordnung
BMI Bundesministerium des Innern
BMinG Bundesministergesetz
BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz
BPersVG Bundespersonalvertretungsgesetz
BPolG Bundespolizeigesetz
BPolZV Verordnung über die Zuständigkeit der Bundespolizeibehörden
BR-Drs. Bundesrats-Drucksache
Brem Bremen; Bremerisches
BRS Baurechtssammlung
BSG Bundessozialgericht
BSGE Entscheidungen des Bundessozialgerichts
BT-Drucks. Bundestags-Drucksache
Buchst. Buchstabe
BVerfG Bundesverfassungsgericht
BVerfGE Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
BVerfGG Gesetz über das Bundesverfassungsgericht
BVerfSchG Bundesverfassungsschutzgesetz
BVerwG Bundesverwaltungsgericht
BVerwGE Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts
BW Baden-Württemberg; Baden-Württembergische(s)
BWahlG Bundeswahlgesetz
BWVPr Baden-Württembergische Verwaltungspraxis (Zeitschrift)
bzw. beziehungsweise

DDR Deutsche Demokratische Republik
Der Staat Der Staat (Zeitschrift)
d. h. das heißt
Die Verwaltung Die Verwaltung. Zeitschrift für Verwaltungsrecht und Verwaltungswissen-

schaften
DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.
DÖD Der Öffentliche Dienst (Zeitschrift)
DÖV Die Öffentliche Verwaltung (Zeitschrift)
DSAnpUG-EU Datenschutz-Anpassungs- und -Umsetzungsgesetz
DtZ Deutsch-Deutsche Rechts-Zeitschrift
DVBl Deutsches Verwaltungsblatt (Zeitschrift)
DV/DVO Durchführungsverordnung
DVP Deutsche Verwaltungspraxis (Zeitschrift)
DVW Der Verwaltungswirt (Zeitschrift)
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EG Europäische Gemeinschaft
EGGVG Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz
EGMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
EGovG E-Government-Gesetz
EGVP Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach
eID Online-Ausweisfunktion des Personalausweises
eIDAS-VO Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauens-
dienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 1999/93/EG

EMRK Europäische Menschenrechtskonvention
ENWG Energiewirtschaftsgesetz
ERV Elektronischer Rechtsverkehr
EU Europäische Union
EUGH Europäischer Gerichtshof
EUV Vertrag über die Europäische Union
e. V. eingetragener Verein
EZB Europäische Zentralbank

f., ff. folgende, fortfolgende
FeV Fahrerlaubnis-Verordnung
FGO Finanzgerichtsordnung
FlurbG Flurbereinigungsgesetz
FStrG Bundesfernstraßengesetz
FTG NW Feiertagsgesetz NW

GastG Gaststättengesetz
GBl. Gesetzblatt
GebBtrG Gesetz über Gebühren und Beiträge
GebG Gebührengesetz
GenTG Gentechnikgesetz
GerStrukGAG Gesetz zur Ausführung des Gerichtsstrukturgesetzes
GewArch Gewerbearchiv (Zeitschrift)
GewO Gewerbeordnung
GewRV Gewerberechtsverordnung (NRW)
GG Grundgesetz
ggf. gegebenenfalls
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHG Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
GMBl. Gemeinsames Ministerialblatt
GmS-OGB Gemeinsamer Senat der Obersten Gerichtshöfe des Bundes
GO Gemeindeordnung
GOBT Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages
grds. grundsätzlich
GV., GVBl., GVOBl. Gesetz- und Verordnungsblatt
GVG Gerichtsverfassungsgesetz
GWB Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

ha Hektar
Halbs. Halbsatz
HandwO Handwerksordnung
Hbg. Hamburg; Hamburgische(s)
Hess Hessen; Hessische(s)
HGB Handelsgesetzbuch
HGrG Haushaltsgrundsätzegesetz
HSOG Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
HundehV Hundehalterverordnung (Bbg)

ieS im engeren Sinne
IFG Informationsfreiheitsgesetz
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IfSG Infektionsschutzgesetz
IT Informationstechnologie
i. V. m. in Verbindung mit
IWG Informationsweiterverwendungsgesetz

JA Juristische Arbeitsblätter (Zeitschrift)
JR Juristische Rundschau (Zeitschrift)
Jura Juristische Ausbildung (Zeitschrift)
Jura RÖR Jura Repetitorium Öffentliches Recht
JuS Juristische Schulung (Zeitschrift)
JuSchG Jugendschutzgesetz
JustG Justizgesetz (NRW)
JZ Juristenzeitung (Zeitschrift)

KAG Kommunalabgabengesetz
Kap. Kapitel
kg Kilogramm
KG Kommanditgesellschaft
KostO Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz
KrO Kreisordnung
KrWG Kreislaufwirtschaftsgesetz
KSchG Kündigungsschutzgesetz

Lfd. Nr. laufende Nummer
LFGB Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch
LKrWG Landeskreislaufwirtschaftsgesetz
LKV Landes- und Kommunalverwaltung (Zeitschrift)
LKW Lastkraftwagen
LNG Liquefied Natural Gas (Flüssigerdgas)
LOG Landesorganisationsgesetz
LSA Land Sachsen-Anhalt
LStVG Landesstraf- und Verordnungsgesetz
LuftSiG Luftsicherheitsgesetz
LVG Landesverwaltungsgericht
LVwG SH Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein
LWG Landeswassergesetz
LZG Landeszustellungsgesetz

m2 Quadratmeter
MBl. Ministerialblatt
MDR Monatsschrift für Deutsches Recht (Zeitschrift)
ME Musterentwurf
MuSchG Mutterschutzgesetz
MuSchEltZV Mutterschutz- und Elternzeitverordnung
MuSchV Mutterschutzverordnung (alt)
M-V Mecklenburg-Vorpommern
m. w. N. mit weiteren Nachweisen

Nds Niedersachsen, Niedersächsisches
n. F. neue Fassung
NJW Neue Juristische Wochenschrift (Zeitschrift)
Nr(n). Nummer(n)
NRW, NW Nordrhein-Westfalen
NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (Zeitschrift)
NVwZ-RR NVwZ-Rechtsprechungs-Report Verwaltungsrecht
NWVBl. Nordrhein-Westfälische Verwaltungsblätter (Zeitschrift)
NZV Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht

o. Ä. oder Ähnliches
OBG Ordnungsbehördengesetz
OHG Offene Handelsgesellschaft
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OLG Oberlandesgericht
ÖR Öffentliches Recht
OVG Oberverwaltungsgericht
OVGE Entscheidungen der Oberverwaltungsgerichte für das Land Nordrhein-

Westfalen in Münster sowie für die Länder Niedersachsen und Schleswig-
Holstein in Lüneburg

OWiG Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
OZG Onlinezugangsgesetz

PAG Polizeiaufgabengesetz
PartG Parteiengesetz
PBefG Personenbeförderungsgesetz
PDF Portable Document Format
PKW Personenkraftwagen
POG Polizeiorganisationsgesetz
PolEDVG Gesetz über die Datenverarbeitung der Polizei
PolG Polizeigesetz
POR Polizei- und Ordnungsrecht
PostG Postgesetz
ProdHaftG Produkthaftungsgesetz
ProdSG Produktsicherheitsgesetz
ProstG Prostitutionsgesetz
ProstSchG Prostituiertenschutzgesetz
PrOVGE Entscheidungen des Preußischen Oberverwaltungsgerichts
PUAG Untersuchungsausschussgesetz

RiA Recht im Amt (Zeitschrift)
Rn. Randnummer(n)
RP Rheinland-Pfalz
Rz. Randziffer

S. Seite
SachsAnh Sachsen-Anhalt; Sachsen-Anhaltische(s)
Sächs Sächsisches
SG Soldatengesetz
SGB I Sozialgesetzbuch Erstes Buch – Allgemeiner Teil –
SGB IV Sozialgesetzbuch Viertes Buch – Gemeinsame Vorschriften für die Sozial-

versicherung –
SGB X Sozialgesetzbuch Zehntes Buch – Sozialverwaltungsverfahren und Sozial-

datenschutz –
SGB XII Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch – Sozialhilfe –
SGG Sozialgerichtsgesetz
SH Schleswig-Holstein
Slg. Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofs und des Gerichts Erster 

Instanz der EU
sog. sogenannte
SOG Sicherheits- und Ordnungsgesetz
SPolG Saarländisches Polizeigesetz
SS Schutzstaffel
StAG Staatsangehörigkeitsgesetz
Std. Stand
StGB Strafgesetzbuch
StHG Staatshaftungsgesetz
StPO Strafprozessordnung
StrWG Straßen- und Wegegesetz
StVG Straßenverkehrsgesetz
StVO Straßenverkehrs-Ordnung
StVZO Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung

Thür Thüringen; Thüringisches
TierSchG Tierschutzgesetz
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u. a. unter anderem
UBWV Unterrichtsblätter für die Bundeswehrverwaltung (Zeitschrift)
UIG Umweltinformationsgesetz
UmweltHG Umwelthaftungsgesetz
UmwRG Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz
UPR Umwelt- und Planungsrecht (Zeitschrift)
USA Vereinigte Staaten von Amerika
usw. und so weiter
UWG Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
UZWG Gesetz über den unmittelbaren Zwang bei Ausübung öffentlicher Gewalt 

durch Vollzugsbeamte des Bundes
UZWG Bln Gesetz über die Anwendung unmittelbaren Zwanges bei Ausübung öf-

fentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte des Landes Berlin
UZwGBw Gesetz über die Anwendung unmittelbaren Zwanges und die Ausübung 

besonderer Befugnisse durch Soldaten der Bundeswehr und verbündeter 
Streitkräfte sowie zivile Wachpersonen

VE Vorentwurf
VerfGH Verfassungsgerichtshof
VersammlG Gesetz über Versammlungen und Aufzüge (Versammlungsgesetz)
VersR Versicherungsrecht
VerwArch Verwaltungsarchiv (Zeitschrift)
VerwPR Verwaltungsprozessrecht
VerwRspr Verwaltungsrechtsprechung in Deutschland. Sammlung obergerichtli-

cher Entscheidungen aus dem Verfassungs- und Verwaltungsrecht
VG Verwaltungsgericht
VGH Verwaltungsgerichtshof
vgl. vergleiche
VgMvG Verbandsgemeinde- und Mitverwaltungsgesetz
VgV Vergabeverordnung
VIG Verbraucherinformationsgesetz
VO Verordnung
VOP Verwaltungsführung/Organisation/Personal. Fachzeitschrift für die öffent-

liche Verwaltung
VR Verwaltungsrundschau (Zeitschrift)
VV Verwaltungsvorschrift(en)
VvB Verfassung von Berlin
VVDStRL Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer
VwGO Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVfGBln Gesetz über das Verfahren der Berliner Verwaltung
VwVG Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz
VwZG Verwaltungszustellungsgesetz

WaffG Waffengesetz
WaStrG Bundeswasserstraßengesetz
WaStrG-KostV Kostenverordnung zum Bundeswasserstraßengesetz
WHG Wasserhaushaltsgesetz
WoAufG Wohnungsaufsichtsgesetz

z. B. zum Beispiel
ZBR Zeitschrift für Beamtenrecht
ZParl Zeitschrift für Parlamentsfragen
ZPO Zivilprozessordnung
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik
ZustAVO Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwesen
ZustKat AZG Allgemeiner Zuständigkeitskatalog
ZustKat Ord Zuständigkeitskatalog Ordnungsaufgaben





1 Zu Verwaltung und Verwaltungswissenschaft siehe Bogumil/Jann, Verwaltung und Verwaltungswissenschaft 
in Deutschland, 3. Aufl. 2020; Bohne, Verwaltungswissenschaft: Band 1: Theoretische und methodische 
Grundlagen, 2. Aufl. 2023; Band 2: Grundzüge der öffentlichen Verwaltung in Deutschland, 2023; Bull/
Mehde, §§ 1 und 9; Franz, Einführung in die Verwaltungswissenschaft, 2013; Möltgen-Sicking/Winter, Verwal-
tung und Verwaltungswissenschaft, 2018; Püttner, Verwaltungslehre, 4. Aufl. 2007; Schuppert, Verwaltungswis-
senschaft, 2000; Thieme, Verwaltungslehre, 4. Aufl. 1984; Einführung in die Verwaltungslehre, 1995; Wimmer, 
Dynamische Verwaltungslehre, 4. Aufl. 2017.
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Erster Teil: Allgemeines Verwaltungsrecht

Im Allgemeinen Verwaltungsrecht sollen die Studierenden die Grundstrukturen, -ele-
mente und -prinzipien des Verwaltungsrechts kennenlernen und sich die grundlegenden 
Fertigkeiten aneignen, die eine Fallbearbeitung auf allen Gebieten des Besonderen Verwal-
tungsrechts ermöglichen.

1. Abschnitt: Grundlagen
A. Die öffentliche Verwaltung
Fragen
1. Was ist die Aufgabe der öffentlichen Verwaltung?
2. Welche Funktionen nimmt sie wahr, um diese Aufgabe zu erfüllen?
3. Wie kann man den Begriff der öffentlichen Verwaltung definieren?
4. Welche Arten öffentlicher Verwaltung unterscheidet man?

Antworten

1. Aufgabe der öffentlichen Verwaltung
Die Aufgabe der öffentlichen Verwaltung besteht in der Besorgung von Angelegenheiten 
im Interesse und zum Wohl der Allgemeinheit.

2. Funktionen der öffentlichen Verwaltung
Wichtige Verwaltungsfunktionen1 sind:
– die Verteidigungs- und Sicherheitsfunktion: Sicherung des Staates nach außen (durch 

Bundeswehr, Bundespolizei, Nachrichtendienste),
– die Ordnungsfunktion: Sicherung einer guten Ordnung im Gemeinwesen (Gefah-

renabwehr aufgrund allgemeinen und besonderen Polizei- und Ordnungsrechts),
– die Betreuungsfunktion: Sicherung gegen existenzielle Risiken (Sozialversicherung, 

Sozialleistungen, Arbeitsförderung usw.),
– die Dienstleistungs-/Gewährleistungsfunktion: Erbringung oder Sicherstellung von 

Leistungen, auf die die Bevölkerung angewiesen ist (z. B. Energie und Wasser, Abfall-
beseitigung, Bildung und Kultur),

– die politische Funktion: eigenverantwortliches Treffen gestalterischer Entscheidun-
gen (Planung, Erlass von Satzungen und Rechtsverordnungen),

– die Organisationsfunktion: Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um 
die nach außen gerichteten Funktionen erfüllen zu können (Einrichtung von Ver-
waltungsstellen, Personalwirtschaft, Ablauforganisation),

1

2
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2 Lehrbuch des Verwaltungsrechts, Band 1, 10. Aufl. 1973, § 1 S. 1.
3 In Wolff/Bachof/Stober/Kluth, Verwaltungsrecht I, § 3 Rn. 9.
4 Siehe nur Jellinek, Verwaltungsrecht, 3. Aufl. 1931, Nachtrag 1950, Neudruck 1966, § 1 I S. 6; Ehlers/Pünder, 

in: Ehlers/Pünder, § 1 Rn. 6 ff.
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– die Fiskalfunktion: Beschaffung und Bewirtschaftung der finanziellen Mittel, um 
die Verwaltungsaufgaben durchführen zu können (Steuer- und Zollverwaltung, Er-
hebung von Gebühren, erwerbswirtschaftliche Betätigung, Beschaffungswesen).

3. Begriff der öffentlichen Verwaltung
Der Begriff der öffentlichen Verwaltung ist mehrdeutig. Er kann verstanden werden
– im organisatorischen Sinne als Verwaltungsorganisation, d. h. als Gesamtheit der 

Verwaltungsträger, -organe und sonstigen -einrichtungen,
– im materiellen Sinne als Verwaltungstätigkeit, welche die Erfüllung von Aufgaben 

der öffentlichen Verwaltung zum Gegenstand hat,
– im formellen Sinne als Summe der von den Verwaltungsbehörden tatsächlich wahr-

genommenen Tätigkeiten ohne Rücksicht auf ihren Charakter.

Während der organisatorische und der formelle Verwaltungsbegriff durch den Bezug 
auf die klar abgrenzbare Verwaltungsorganisation bestimmt sind, bereitet die Definition 
des Verwaltungsbegriffs im materiellen Sinne große Schwierigkeiten. Forsthoff2 hat tref-
fend bemerkt, dass die Mannigfaltigkeit, in der sich die einzelnen Verrichtungen der 
Verwaltung ausfächern, der einheitlichen Formel spotte, weshalb die Eigenart der Ver-
waltung sich zwar beschreiben, aber nicht definieren lasse. Alle Versuche, den Begriff 
der öffentlichen Verwaltung positiv zu definieren, vermögen daher nur auf einzelne 
Aspekte typischer Verwaltungstätigkeit hinzuweisen. Damit erreichen sie durch ihre all-
gemeine abstrakte Natur weder Anschaulichkeit noch klare Abgrenzung, wie die wohl 
bekannteste Definition von Stober3 zeigt:
„Danach bedeutet Verwaltung (Administration) so viel wie eine sinnvolle, nämlich zweckge-
richtete und darum grundsätzlich planmäßige Tätigkeit zur Besorgung von Angelegenheiten.
Im Wortsinne liegt zudem, dass es sich nicht jeweils um eine einzelne Angelegenheit han-
delt, sondern um eine mannigfaltige, d. h. zeitlich andauernde Besorgung mehrerer Angele-
genheiten, und dass der Verwaltende (wie der Waltende) selbst handelnd beteiligt ist, nicht 
also (wie ein Richter) als Unbeteiligter lediglich urteilt und verurteilt.“

Deshalb begnügt man sich meist mit einer Negativabgrenzung: Nach der Subtraktions-
methode werden aus dem Gesamtbereich der Staatstätigkeit die anderen Gewalten und 
innerhalb der vollziehenden Gewalt der Bereich der Regierung ausgeklammert.4

„Öffentliche Verwaltung ist die Tätigkeit des Staates oder eines sonstigen Trägers öffentli-
cher Gewalt, die nicht Gesetzgebung, Regierung oder Rechtsprechung ist.“

Der Wert dieser Formel besteht darin, den Standort der öffentlichen Verwaltung inner-
halb der Staatstätigkeit festzulegen. Ihre Aufgabe ist die Vollziehung der abstrakt-gene-
rellen Normvorgaben des Gesetzgebers im Rahmen der von der Regierung gesetzten 
Leitlinien durch Entscheidung im Einzelfall, die gerichtlich überprüft werden kann.

Beispiel:
Der Gesetzgeber hat in § 3 Abs. 1 StVG für eine unbestimmte Vielzahl von Fällen 
geregelt, dass die Fahrerlaubnisbehörde die Fahrerlaubnis zu entziehen hat, wenn 
sich jemand als ungeeignet oder nicht befähigt zum Führen von Kraftfahrzeugen 
erweist. Erlangt die Fahrerlaubnisbehörde der Stadt Köln Kenntnis davon, dass der 
Autofahrer Willi Schmitz in einem Jahr mehr als fünfzig gebührenpflichtige Verwar-
nungen und Bußgeldbescheide wegen Parkverstößen und Geschwindigkeitsüber-

3

4

5
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5 Siehe nur Maurer/Waldhoff, § 1 Rn. 13 ff.; Ehlers/Pünder, in: Ehlers/Pünder, § 1 Rn. 51 ff.
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schreitungen erhalten hat, so hat sie eine Entscheidung darüber zu treffen, ob sie 
ihm die Fahrerlaubnis entziehen muss oder nicht. Entzieht sie ihm die Fahrerlaub-
nis, kann der Autofahrer gerichtlich überprüfen lassen, ob sein Verhalten den vom 
Gesetzgeber vorgegebenen unbestimmten Rechtsbegriff der Ungeeignetheit zum 
Führen von Kraftfahrzeugen erfüllt oder nicht und ob die Entziehung der Fahrer-
laubnis verhältnismäßig ist.

Die Schwächen der Negativdefinition liegen darin, dass die zur Abgrenzung herangezo-
genen anderen Staatsfunktionen ihrerseits keinen eindeutigen Begriffsinhalt haben. Das 
Prinzip der Gewaltenteilung ist nur mit mannigfaltigen Durchbrechungen und Überlap-
pungen funktionsfähig. So gehören zu den Aufgaben der Verwaltung z. B. auch die 
Rechtsetzung in Form von Rechtsverordnung und Satzung und die Kontrolle im Wege 
des verwaltungsgerichtlichen Vorverfahrens. Zudem bleibt die Verwaltung selbst durch 
die Negativabgrenzung als nicht weiter hinterfragte und veranschaulichte Größe übrig.

4. Arten öffentlicher Verwaltung
Eine Einteilung der öffentlichen Verwaltung wird nach den unterschiedlichsten Krite-
rien vorgenommen.5 Wichtige Differenzierungen sind:

nach den Verwaltungsträgern:
– Bundes- und Landesverwaltung
– unmittelbare und mittelbare Verwaltung
– Staats- und Selbstverwaltung

nach den Aufgaben:
– Ordnungsverwaltung
– Leistungsverwaltung
– Abgabenverwaltung
– Bedarfsverwaltung

nach den Auswirkungen:
– Eingriffsverwaltung
– pflegende Verwaltung
– wirtschaftende Verwaltung

nach der Rechtsform des Handelns:
– öffentlich-rechtliche (hoheitliche) Verwaltung
– privatrechtliche (fiskalische und verwaltungsprivatrechtliche) Verwaltung

nach der Bindung an das Gesetz:
– gebundene Verwaltung
– Ermessensverwaltung
– freie Verwaltung

B. Die Verwaltungsorganisation
Fragen
5. Was bedeuten folgende Grundbegriffe des Verwaltungsorganisationsrechts: Organisationsge-

walt, Organ, Organwalter, Behörde, Amt, Amtswalter, Hierarchie und Aufsicht, Amtshilfe?
6. Wie ist die Bundesverwaltung aufgebaut?

6

7

8

9

10

11
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6 Näher zum Verwaltungsorganisationsrecht Brühl, Staatsorganisation und Behördenaufbau in der Bundes- und 
Landesverwaltung, als kostenloser Download in der jeweils aktuellen Auflage von https://www.bakoev.
bund.de unter Publikationen; Bull/Mehde, § 10; Burgi, in: Ehlers/Pünder, §§ 7 bis 10; Hofmann/Gerke/Hilde-
brandt, 2. Abschnitt; Maurer/Waldhoff, 6. Teil, §§ 21 ff.; Schmidt-De Caluwe, JA 1993, 77, 115 und 143; von 
Lewinski, JA 2006, 517; Wolff/Bachof/Stober/Kluth, Verwaltungsrecht II, 10. Teil, §§ 79 ff. Zum Verwaltungsma-
nagement siehe Burkhart, Kommunales Verwaltungsmanagement, 2012; Germer, Erfolgreiches Verwaltungs-
management, 2021; Gourmelon/Mroß/Seidel, Management im öffentlichen Sektor, 5. Aufl. 2024; Hopp/Göbel, 
Management in der öffentlichen Verwaltung, 4. Aufl. 2013; Nayer/Strimitzer, Handbuch des modernen Ver-
waltungsmanagements, 2013; Paulic, Verwaltungsmanagement und Organisation, 3. Aufl. 2014; Schmidt, Be-
triebswirschaftlehre und Verwaltungsmanagement, 7. Aufl. 2009; Siepmann/Siepmann, Verwaltungsorganisation, 
6. Aufl. 2004; Stelkens, Jura 2016, 1013, 1272. Zur demokratischen Legitimation und Verwaltungsorganisation 
vgl. Groß, Jura 2016, 1026.
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7. Wie ist der Verwaltungsaufbau in den Ländern?
8. Welche Ziele verfolgt die Zuständigkeitsordnung und welche Arten von Zuständigkeiten gibt 

es?

Antworten

5. Grundbegriffe des Verwaltungsorganisationsrechts
Organisationsgewalt
Um ihre Aufgaben erfüllen zu können, müssen die Verwaltungsträger einen Verwal-
tungsapparat aufbauen, strukturieren und lenken.6 Die Befugnis dazu bezeichnet man 
als Organisationsgewalt. Sie umfasst die Kompetenz zur Bildung, Errichtung, Einrich-
tung, Änderung und Aufhebung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts und 
von Organen, Behörden und Ämtern sowie die Bestimmung ihrer Zuständigkeiten, 
ihres Binnenaufbaus, ihrer persönlichen und sachlichen Ausstattung sowie ihrer Bezie-
hungen untereinander. Die Aufteilung der Organisationsgewalt auf die beiden großen 
Verwaltungsträger, den Bund und die Länder, nimmt das Grundgesetz vor in den Arti-
keln 83 bis 91e. Die Verwaltungskompetenz liegt danach – auch für die Ausführung 
von Bundesgesetzen – dem Grundsatz nach bei den Ländern. Der Bund darf Verwal-
tungseinheiten nur schaffen, soweit es das Grundgesetz gestattet.

Organ
Verwaltungsträger sind in der Regel juristische Personen. Als solche sind sie nicht hand-
lungsfähig. Handeln können nur natürliche Personen. Die Verwaltungsträger müssen 
deshalb mit natürlichen Personen besetzte Organisationseinheiten einrichten, die für 
sie handeln. Diese Einheiten, denen durch Rechtsnorm die Wahrnehmung von Verwal-
tungsaufgaben übertragen ist, nennt man Organe. Organe sind z. B. die Bundesministe-
rien, die Landeskriminalämter, die Kreistage und Gemeinderäte, die Landrätinnen und 
Landräte, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister.

Organwalter
Organwalter sind die natürlichen Personen, die nach außen im Namen des Organs 
auftreten. Sie sind Bedienstete des Verwaltungsträgers (vor allem Beamte und Tarifbe-
schäftigte), welche die dem Organ übertragenen Funktionen wahrnehmen.

Behörde
Der Begriff der Behörde ist ein Schlüsselbegriff des Verwaltungsrechts. Umso problema-
tischer ist es, dass dieser Begriff in einem dreifachen Sinne verwendet wird.
– Entsprechend dem allgemeinen Sprachgebrauch kann der Begriff der Behörde zu-

nächst im formellen oder organisatorischen Sinne als eine Organisationseinheit ver-
standen werden, durch die der Staat oder ein anderer Rechtsträger Aufgaben der 
öffentlichen Verwaltung erfüllt. Welche Behörden ein Verwaltungsträger eingerich-
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1. Abschnitt: Grundlagen 16–18
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tet hat, lässt sich auf Landesebene dem jeweiligen Landesorganisationsgesetz, bei 
den Gemeinden und Gemeindeverbänden dem Kommunalverfassungsrecht entneh-
men. Behörden im organisatorischen Sinne sind z. B. die Bundesministerien, das 
Statistische Bundesamt, die Landesministerien, das Landeskriminalamt, die Kreis- 
und Gemeindeverwaltungen.

– Das Verwaltungsverfahrensgesetz versteht den Begriff der Behörde demgegenüber in 
einem anderen Sinne. Indem § 1 Abs. 4 VwVfG jede Stelle, die Aufgaben der öffentli-
chen Verwaltung wahrnimmt, zur Behörde im Sinne dieses Gesetzes erklärt, hat der 
Gesetzgeber einen materiellen oder funktionalen Behördenbegriff geschaffen. Zum 
Maßstab wird damit nicht die generelle Einordnung und Bezeichnung der Stelle, son-
dern die konkret wahrgenommene Aufgabe. Den funktionalen Behördenbegriff erfüllt 
z. B. auch der Bundespräsident, wenn er Beamte oder Richter ernennt, der Bundestag, 
wenn er durch einen Untersuchungsausschuss von Zwangsmitteln Gebrauch macht, 
oder ein Privatunternehmer, der öffentliche Aufgaben als Beliehener wahrnimmt.

– Die meisten fachgesetzlichen Behördennamen stellen bloße Funktionsbezeichnun-
gen dar. Es gibt keine „Ordnungsbehörde“, „Straßenverkehrsbehörde“ oder „Auslän-
derbehörde“ im organisatorischen Sinne einer im Rechtsverkehr verselbstständigten 
Verwaltungseinheit. Die Verwendung von Funktionsbezeichnungen ist vor allem aus 
zwei Gründen zweckmäßig: Erstens enthebt sie den Gesetzgeber der umständlichen 
Notwendigkeit, in jeder Vorschrift den gesamten Behördenaufbau aufführen zu 
müssen. Zweitens ermöglicht sie es, die Bestimmung der Behörde im organisatori-
schen Sinne einem anderen zu überlassen. So kann jedes Land für die Ausführung 
von Bundesgesetzen eine dem eigenen Verwaltungsaufbau entsprechende Stelle be-
stimmen. Welcher Rechtsträger die Aufgabe wahrnimmt, ist dann Ergänzungsnor-
men, insbesondere Zuständigkeitsverordnungen, zu entnehmen.

Amt
Während der Begriff der Behörde die Außenbeziehungen der öffentlichen Verwaltung 
betrifft, hat der Begriff des Amtes den verwaltungsinternen Aufbau im Auge. Der Amts-
begriff wird dabei sowohl aufgabenbezogen als auch personenbezogen verwendet. Einer 
Behörde im organisatorischen Sinne ist regelmäßig eine Vielzahl von Aufgaben zugewie-
sen. Vor allem bei den Gemeinden und Kreisen kommt so ein breites Aufgabenspekt-
rum zusammen. Um allen Aufgaben gerecht werden zu können, bilden die Behörden 
intern verschiedene Ämter. Dadurch finden sich zahlreiche gesetzliche Funktionsbe-
zeichnungen als Amtsbezeichnungen wieder (z. B. Ordnungsamt, Ausländeramt, Stra-
ßenverkehrsamt, Sozialamt).
Als Amt wird aber auch der auf eine Person zugeschnittene Aufgabenbereich bezeichnet. 
Man spricht z. B. vom Amt des Bürgermeisters oder vom Amt des Datenschutzbeauftrag-
ten. Der Amtsbegriff spielt auch im öffentlichen Dienstrecht eine wesentliche Rolle.
Vom verwaltungsinternen Amtsbegriff zu unterscheiden ist der kommunalrechtliche 
Begriff des Amtes im Sinne der §§ 133 bis 140 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg (BbgKVerf). Ämter sind nach § 133 Abs. 1 S. 1 BbgKVerf Körperschaften 
des öffentlichen Rechts, die aus in der Regel aneinandergrenzenden Gemeinden dessel-
ben Landkreises bestehen. Das Amt ist Träger der ihm durch oder aufgrund eines Geset-
zes übertragenen Weisungsaufgaben (§ 135 Abs. 1 BbgKVerf). Das Amt verwaltet und 
unterstützt die amtsangehörigen Gemeinden. Es berät sie bei der Wahrnehmung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben und wirkt auf deren Erfüllung hin (Absatz 2).

Amtswalter
Amtswalter nennt man die natürliche Person, die ein Amt inne hat.

Hierarchie und Aufsicht
Innerhalb eines Verwaltungsträgers gilt das Prinzip der hierarchischen Ordnung. Den 
obersten Organen kommt die Leitungsaufgabe zu. Sie leiten durch allgemeine Weisun-
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